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► Nr.  VO/2024/13375
öffentlich

Lübeck, 13.06.2024
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK): Feststellung des
Jahresabschlusses 2021
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

08.07.2024 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
26.11.2024 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
28.11.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1 Der Jahresabschluss 2021 mit einem Fehlbetrag von -6.931,54 € wird gem. 
§ 92 Abs. 3 GO S-H zur Kenntnis genommen.

2 Dieser Fehlbetrag wird aus der Freien Rücklage ausgeglichen.

3 Der dazugehörende Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes (VO/2024/13293) wurde
am 05.06.2024 abschließend im Prüfungsausschuss beraten.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
2.280.5 – Stiftungsverwaltung zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Da nicht betroffen

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
GO S-H
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Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X Nein 
Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Satzungsgemäß erfolgen Fehlbetragsausgleiche bzw. Überschussverwendungen aus/in 
den/die Rücklagen.

Anlagen:
+ JA 2021
+ Prüfbericht dazu

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2024/13293
öffentlich

Lübeck, 23.05.2024

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7101)

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster - Bericht über die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2021

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o. a. Bericht im Zuge der Erstbehandlung.
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Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts zum 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechnungsprüfungsamt  

Mai 2024 

 

  

 
 

 
 

Jungfrauenkloster 

Stiftung St. Johannis-  
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Abkürzungsverzeichnis 

 

EB - Eröffnungsbilanz 

GemHVO-Doppik - Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

GO - Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 

JA - Jahresabschluss 

JJK - St. Johannis-Jungfrauenkloster 

RPA - Rechnungsprüfungsamt 

  

7 von 43 in Zusammenstellung



 

 

Seite 5 

1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Sie 

wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

(GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die 

Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den JA und den Lagebericht 

mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 

worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und 

Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken 

und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich zurückliegenden JA hat das RPA von dieser Regelung 

Gebrauch gemacht. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem Bericht aufgeführt. 

Die Stiftung JJK ist eine Anstaltsstiftung, d. h. sie setzt ihr Vermögen für den Stiftungszweck ein. Das 

Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (dem Kloster und Waldflächen u. a. in Waldhusen) und 

Kapitalvermögen. 

Prüfungsgegenstand war der JA 2021. Dieser wurde im Oktober 2023 vom Bürgermeister unterzeichnet 

und dem RPA zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung fand im Februar und März 2024 statt. Die Prüfung 

wurde risikoorientiert und unter Berücksichtigung von Wesentlichkeitsgrenzen durchgeführt.  

2 Vorjahre 

Die JA 2015 bis 2020 wurden am 30.11.2023 von der Bürgerschaft festgestellt.1  

  

                                                      

1 Vgl. VO/2022/11757 und VO/2023/12635. 
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Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2012 

Eigenkapital Der Ausweis weicht 

von der vorgegebenen 

Gliederung ab. Freie 

und Zweckrücklage 

sind der Ergebnisrück-

lage zuzuordnen. 

Durch Änderung des 

Stiftungsgesetzes vom 

23.06.2020 sei es jetzt 

möglich, entsprechend 

vorzugehen.  

Zum JA 2021 fanden umfang-

reiche Umbuchungen im Eigen-

kapital statt. Der Ausweis 

weicht weiterhin von der vor-

gegebenen Gliederung ab, 

siehe Tz. 4.1.2 und 4.1.3. 

JA 2016 

Lagebericht:  

Wert des 

Baumbestandes 

Im Lagebericht soll auf 

die Wertentwicklung 

des Waldes hin-

gewiesen werden. 

Die Zustimmung der 

Verwaltung liegt vor. Es 

seien dafür aussage-

kräftige und vollstän-

dige Inventare erforder-

lich. 

Im JA 2021 werden aufbereitete 

Inventurdaten für den Herbst 

2024 angekündigt, s. Tz. 5. 

 

3 Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan der Stiftung JJK wurde für das Jahr 2021 in der Sitzung der Bürgerschaft am 24.09.2020 

beschlossen2 und dem Innenministerium vorgelegt. Mit dem JA 2020 wurden zusätzliche Ermächti-

gungen in Höhe von 28 TEUR für die KGr 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen übertragen. 

4 Jahresabschluss 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 91 GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrech-

nung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

                                                      

2 Vgl. VO/2020/09092. 
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4.1 Bilanz  

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsver-

ordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.011, 1.02 

und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften über den Konten-

rahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten (siehe Tz. 4.1.2 und 4.1.3). 

Die Anfangswerte stimmen jeweils mit den Schlussbilanzwerten des Vorjahres überein. Die Jahres-

ergebnisse stimmen mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit der Finanzrechnung 

überein. Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- 

und Verbindlichkeitenspiegel) und dem Finanzbuchhaltungssystem abgestimmt. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere wesentliche 

Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 geprüft wurden, 

sind: 

 Wald, Forsten, 

 Betriebs- und Geschäftsausstattung, 

 Zweckrücklage und 

 sonstige Verbindlichkeiten. 

 Liquide Mittel 

 31.12.2020 Veränderung 31.12.2021 

KGr 18 1.028.269 EUR +3.142 EUR 1.031.411 EUR 

Neben dem laufenden Geschäftskonto (230 TEUR) bestehen die liquiden Mittel aus einer in 2021 neu 

angelegten Termingeldanlage über 300 TEUR und zwei Spareinlagen über insgesamt 500 TEUR. 

Das RPA überprüfte die Kontostände aller Konten, erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen. 

Es gab keine Beanstandungen. 

 Stiftungskapital 

 31.12.2020 Veränderung 31.12.2021 

Konto 2009000000 Stiftungskapital 668.787 EUR +6.042.796 EUR 6.711.583 EUR 

Konto 2009011000 S. a. Bilanzierungsunterschied 5.966.256 EUR -5.966.256 EUR 0 EUR 

Konto 2010000000 Allgemeine Rücklage 0 EUR 0 EUR 0 EUR 
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2021 wurde der im Rahmen der Eröffnungsbilanz (EB) gebildete Bilanzposten Stiftungskapital aus 

Bilanzierungsunterschied in Höhe von 5.966 TEUR vollständig dem Bilanzposten Stiftungskapital 

zugeordnet. Um die 5.966 TEUR zuzuordnen, wurde das Vermögen der Stiftung betrachtet. Neben dem 

Anteil der liquiden Mittel, der bereits im Rahmen der EB dem Stiftungskapital zugeordnet wurde, wurde 

der Bilanzwert des Klostergrundstückes, die Waldgrundstücke und der Waldaufwuchs dem Grundstock-

vermögen der Stiftung zugeschlagen. Das so ermittelte Stiftungsvermögen überstieg den Wert des 

Stiftungskapitals und des Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied, so dass zusätzlich 77 TEUR aus 

der freien Rücklage dem Stiftungskapital zugeführt wurden. 

Das Stiftungskapital wird weiter unter dem Konto 2009000 ausgewiesen. Die Kontenart 200 existiert im 

Kontenrahmen zur GemHVO-Doppik nicht. Das RPA empfiehlt die Verwendung eines Kontos der Konten-

art 201 Allgemeine Rücklage. Die Allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei 

Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen.3 Das Innenministerium hat mit Wirkung zum 

01.01.2024 die GemHVO-Doppik geändert (u.a. mit Änderungen im Eigenkapitalausweis)4. Die Ver-

waltung hatte im Rahmen der Prüfung des JA der Stiftung Lübecker Wohnstifte erklärt, u.a. aufgrund 

dieser Änderung den Ausweis im Eigenkapital bei den Rücklagen zum 01.01.2023 geändert zu haben. Der 

Ausweis des Stiftungskapital wird bei der Prüfung des JA 2023 erneut vom RPA betrachtet. 

 Freie Rücklage 

 31.12.2020 Veränderung 31.12.2021 

Konto 2009010000  Freie Rücklage 240.913 EUR -160.920 EUR 79.993 EUR 

Der freien Rücklage wurden 77 TEUR für das Stiftungskapital entnommen (s. vorherige Tz.). 

Weitere 84 TEUR dienten dem Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2020. Der Beschluss in der Bürgerschaft 

erfolgte am 30.11.2023.5 Die Verwaltung behandelt die freie Rücklage wie eine Ergebnisrücklage. Auch 

aus Sicht des RPA handelt es sich bei freier und Zweckrücklage um Ergebnisrücklagen. Der Ausweis sollte 

entsprechend angepasst werden. Statt der bisherigen Kontoart 200 sollte die für die Ergebnisrücklage in 

den Zuordnungsvorschriften vorgesehene Kontenart 203 verwendet werden. Die Verwaltung hat die 

Änderung der GemHVO-Doppik abgewartet (s. Tz. 4.1.2) und 2023 beide Rücklagen umgebucht in die 

Kontenart 203. 

4.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik und den zugehörigen 

Mustern. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreszahlen und die fortgeschriebenen 

                                                      

3 Erläuterungen zur GemHVO-Doppik, 20.12.2018, § 25 Rücklagen. 

4 Vgl. Landesverordnung zur Änderung der GemHVO-Doppik vom 14.07.2023, GVOBl. Schl.-H., S. 370 ff. 

5 Vgl. VO/2023/12635. 
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Planansätze sind richtig dargestellt. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung mit dem Finanzbuch-

haltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert. Weitere 

wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschluss-

prüfung 2021 geprüft wurden, sind: 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte und 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. 

 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 Ergebnis  

2020 

Fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

2021 

KGr 41 0 EUR 200 EUR 65.016 EUR 

Hier wird als einzige Zuwendung die Bundeswaldprämie ausgewiesen. Es handelt sich um eine einmalige 

pauschale Prämie für zertifizierte Waldflächen als Teilausgleich für Bestands- und Einnahmeverluste auf-

grund der massiven Waldschäden und des mit der Überlastung der Holzmärkte verursachten Preis-

verfalls.6 

 Personalaufwendungen 

 Ergebnis  

2020 

Fortgeschriebener  

Ansatz 

Ergebnis  

2021 

KGr 50 -38.585 EUR -56.100 EUR -54.859 EUR 

Die Personalaufwendungen lagen 2021 deutlich über denen von 2019 und 2020, da die Stelle des Haus-

meisters des JJK von Juli 2019 bis März 2020 unbesetzt war. 

4.3 Finanzrechnung 

Der fortgeschriebene Planansatz und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Die Finanzrechnung ist 

formal und rechnerisch richtig. Die vorgelegte Finanzrechnung stimmt mit dem Finanzbuchhaltungs-

system überein. 

Neben den bereits in der Ergebnisrechnung erläuterten, gab es keine weiteren wesentlichen Positionen. 

Bei den geprüften Positionen haben sich keine Beanstandungen ergeben. 

                                                      

6 Vgl. Richtlinie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder vom 22.10.2020. 
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4.4 Anhang  

Der Anhang steht im Einklang mit dem übrigen JA. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen Mustern. 

Gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände anzugeben, die dazu führen, dass der JA 

ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Im Anhang wird erläutert, dass 

der nachrichtlich aufgeführte Bestand fremder Finanzmittel (495 TEUR) in der Finanzrechnung keine 

inhaltliche Relevanz hat. 

5 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 05.10.2023 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. 

Seit dem Bericht zum JA 20167 weist das RPA darauf hin, dass im Lagebericht nicht auf die Wert-

entwicklung des Waldes eingegangen wird und damit die tatsächlichen Vermögensverhältnisse der 

Stiftung nicht ausreichend dargestellt werden. Vom Bereich Stadtwald wurden für Herbst 2024 

aufbereitete Inventurdaten angekündigt, so dass laut Lagebericht 2021 dann eine konkrete Aussage zum 

Vermögenswert Wald gemacht werden könne. 

6 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 83c Bürgerliches Gesetzbuch). Im Lage-

bericht wird der Vermögenserhalt damit belegt, dass das Stiftungskapital in 2021 nicht geschmälert 

wurde. Der Erhalt des Stiftungsvermögens war damit gegeben. Das RPA weist jedoch vorsorglich darauf 

hin, dass wiederholte Jahresfehlbeträge zu einer Reduzierung des Eigenkapitals geführt haben und lang-

fristig Fehlbeträge den Erhalt des Stiftungsvermögens gefährden. 

Die Stiftung JJK setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) unmittelbar und die Erträge aus den Forsten 

und dem Kapitalvermögen zur Verwirklichung des Stiftungszwecks, der Unterhaltung und Verwaltung 

eines Stifts für alleinstehende Damen ein, die das 50. Lebensjahr überschritten haben. 

Tabelle 2: Rücklagenentwicklung 

Jahr Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

 Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent- 

nahme 

EUR 

Ein- 

stellung 

EUR 

End- 

stand 

EUR 

Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent- 

nahme 

EUR 

Ein- 

stellung 

EUR 

End- 

stand 

EUR 

2012 207.329 0 34.744 242,073 152.547 0 52.116 204.663 

2013 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2014 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2015 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

                                                      

7 Vgl. Stiftung JJK -Bericht über die Prüfung der JA 2015 und 2016 vom 13.06.2022, VO /2022/11451 und Stiftung JJK- Prüfungsbericht 

zu den JA 2017 bis 2020 vom 08.06.2023, VO/2023/12535.  
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